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§ 21i W-WG
 W-WG - Wiener Wettengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2020

(1) Die Behörde arbeitet mit Behörden in Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen

Wirtschaftsraumes und Drittländern, die den Aufgaben dieser Behörde entsprechende Aufgaben wahrnehmen,

wechselseitig zusammen, um eine wirksame Aufsicht in Bezug auf die Verp3ichtungen nach dieser Bestimmung zu

gewährleisten und um zu gewährleisten, dass die verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen die

gewünschten Ergebnisse erzielen.

(2) Die Behörde hat mit den anderen inländischen, an der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus7nanzierung

beteiligten Behörden zusammenzuarbeiten, um eine wirksame Entwicklung und Umsetzung von Strategien und

Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismus7nanzierung zu ermöglichen und um zu gewährleisten,

dass die verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen die gewünschten Ergebnisse erzielen.

(3) Die Behörde hat über wirksame und zuverlässige Mechanismen zu verfügen, um die Meldung möglicher oder

tatsächlicher Verstöße gegen diesen Abschnitt an die Behörde zu fördern. Zu diesem Zweck wird insbesondere ein

sicherer Kommunikationskanal zur Verfügung gestellt, durch den sichergestellt ist, dass die Identität der Person, die

Informationen zur Verfügung stellt, nur der Behörde bekannt ist. § 40 Abs. 3 FM-GwG ist sinngemäß anzuwenden.

(4) Die Behörde hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Verhinderung der Geldwäscherei und

Terrorismus7nanzierung als Beitrag zur Vorbereitung der Nationalen Risikoanalyse (§ 3 FM-GwG) und für die Zwecke

der Überprüfung der Wirksamkeit der nationalen Systeme zur Bekämpfung von Geldwäscherei und

Terrorismus7nanzierung umfassende Statistiken über Faktoren, die für die Wirksamkeit solcher Systeme relevant sind,

zu führen. Diese Statistiken haben zu umfassen:

1. Daten zur Messung von Größe und Bedeutung der verschiedenen Sektoren, die in den Anwendungsbereich der

Richtlinie (EU) 2015/849 fallen, einschließlich der Anzahl der natürlichen Personen und der Einheiten sowie der

wirtschaftlichen Bedeutung jedes Sektors,

2. Daten zur Messung von Verdachtsmeldungen, Untersuchungen und Gerichtsverfahren im Rahmen des nationalen

Systems zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismus7nanzierung, einschließlich der Anzahl der bei der

Geldwäschemeldestelle erstatteten Verdachtsmeldungen, der im Anschluss daran ergriFenen Maßnahmen und –

auf Jahresbasis – der Anzahl der untersuchten Fälle, der verfolgten Personen und der wegen § 165 StGB

verurteilten Personen, der Arten der Vortaten, wenn derartige Informationen vorliegen, sowie des Werts des

eingefrorenen, beschlagnahmten oder eingezogenen Vermögens in Euro,
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3. sofern vorhanden, Daten über die Zahl und den Anteil der Meldungen, die zu weiteren Untersuchungen führen,

zusammen mit einem Jahresbericht für die Verp3ichteten, in dem der Nutzen ihrer Meldungen und die daraufhin

ergriffenen Maßnahmen erläutert werden,

4. Daten über die Zahl der grenzüberschreitenden Informationsersuchen, die von der zentralen Meldestelle gestellt

wurden, bei ihr eingingen, von ihr abgelehnt oder teilweise bzw. vollständig beantwortet wurden, aufgeschlüsselt

nach ersuchendem Mitgliedstaat oder Drittland,

5. das Personal, das den für die Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismus7nanzierung

zuständigen Behörden zugewiesen wurde, sowie das der Geldwäschemeldestelle für die Ausübung ihrer Aufgaben

zugewiesene Personal,

6. die Anzahl der Maßnahmen der Aufsichtsbehörden vor Ort und anderswo, die Anzahl der auf der Grundlage der

Maßnahmen der Aufsichtsbehörden (§ 12 Abs. 1 Z 3 WiEReG) und der Registerbehörde (§ 14 Abs. 1 WiEReG)

festgestellten Verstöße und die Anzahl der von den Aufsichtsbehörden angewandten

Sanktionen/Verwaltungsmaßnahmen.

Die Behörde hat diese Statistik zumindest einmal jährlich an das Koordinierungsgremium gemäß § 3 FM-GwG zu

übermitteln und hat darüber hinaus in geeigneter Weise an der Erstellung der nationalen Risikoanalyse

mitzuwirken.

(5) Die Behörde hat eine Liste der Wettunternehmerinnen und Wettunternehmern einschließlich ihrer Kontaktdaten zu

führen und diese zur Übermittlung im Sinne des Art. 48 Abs. 1a der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung der

Änderungsrichtlinie (EU) 2018/843 der zuständigen Stelle zur Verfügung zu stellen.

(6) Die Behörde hat der Geldwäschemeldestelle Rückmeldung über die nach diesem Abschnitt bereitgestellten

Informationen und Ergebnisse der auf Grundlage der bereitgestellten Informationen durchgeführten Ermittlungen

oder Prüfungen zu geben. Die Geldwäschemeldestelle ist berechtigt, von der Behörde jederzeit zusätzliche

Informationen einzuholen.
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